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	Checkliste: Sichere Beschäftigung von Leiharbeitnehmern
	Ja
	Nein

	Kriterium

	1. Ist ein geeignetes Zeitarbeitsunternehmen ausgewählt worden 
(hat es u. a. eine gültige Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung)?
	☐
	☐

	2. Wird das Zeitarbeitsunternehmen sicherheitstechnisch und betriebsärztlich betreut? Sind die entsprechenden Kontaktdaten bekannt?
	☐
	☐

	3. Ist vertraglich geregelt, wer die erforderliche PSA zur Verfügung stellt und wer erforderliche arbeitsmedizinische Vorsorgen veranlasst?
	☐
	☐

	4. Wurde ein Anforderungsprofil für die Tätigkeit erstellt und das Zeitarbeitsunternehmen über die konkreten Anforderungen informiert?
	☐
	☐

	5. Wurde mit dem Zeitunternehmen ein gemeinsamer Begehungstermin des Arbeitsplatzes vereinbart?
	☐
	☐

	6. Wurde mit dem Zeitarbeitsunternehmen eine gemeinsame Gefährdungsbeurteilung erstellt bzw. die bestehende Gefährdungsbeurteilung für die Tätigkeiten zur Verfügung gestellt?
	☐
	☐

	7. Ist geregelt, wer prüft, ob die erforderlichen Nachweise über Qualifikation, arbeitsmedizinische Vorsorge etc. gemäß dem Anforderungsprofil vorliegen?
	☐
	☐

	8. Ist im Betrieb festgelegt, wer gegenüber dem Leiharbeitnehmer weisungsbefugt ist und wer diesen betreut?
	☐
	☐

	9. Ist geregelt, wer den Leiharbeitnehmer einweist und informiert / unterweist?
Hinweis: Üblicherweise wird mit der Zeitarbeitsfirma vereinbart, dass diese eine allgemeine Unterweisung z. B. für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen durchführt. Dies entbindet den Betrieb aber nicht von der Pflicht zur arbeitsplatzbezogenen Unterweisung etwa anhand der Betriebsanweisungen!
	☐
	☐

	10.  Ist den Vorgesetzten bekannt, dass der Leiharbeitnehmer nur für die im Anforderungsprofil festgelegten Tätigkeiten eingesetzt werden darf? 
Hinweis: Abweichungen sind mit der Verleihfirma (schriftlich) abzustimmen!
	☐
	☐

	11.  Ist intern bekannt, wie Unfälle im Zusammenhang mit Leiharbeitnehmern zu melden sind?
	☐
	☐

	12.  Ist geregelt, wie personenbezogene Daten, z. B. im Rahmen von Lärm- oder Gefahrstoffmessungen, archiviert oder an das Zeitarbeitsunternehmen übergeben werden? 
Hinweis: Bei Gefährdung gegenüber CMR-Stoffen (Kat. 1A oder 1B) sind die Daten aus dem Expositionsverzeichnis spätestens nach Ende der Überlassung an das Zeitarbeitsunternehmen zu übergeben.
	☐
	☐
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